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1. Zoll= und Steuer-Wesen.

Dem Königlich preußischen Untersteueramte zu Gardelegen im Hauptamtsbezirke Stendal ist die Befugniß

zur Erledigung von BegleitscheinenIüber Wein, sowie die Befugniß zur Abfertigung des mit BegleitscheinI
unter Raumverschluß ein= und ausgehenden Hopfens beigelegt worden.

Die an der Donaulände bestehende Zoll-Expositur des Königlich bayerischen Hauptzollamtes Regensburg ist

ermächtigt worden, Abfertigungen nach Maßgabe der §§. 63 und 66 bis 71 und des §. 65 des Vereins-

Zollgesetzes vorzunehmen.
In Passau können Abfertigungen der vorbezeichneten Art von jetzt ab nicht allein bei der Zoll-

Expositur am Bahnhofe, sondern auch bei dem Hauptzollamte an der Donaulände vorgenommen werden.

Den Königlich sächsischen Hauptsteueramt in Dresden, einschließlich dessen Abfertigungsstellen an den

Bahnhöfen ist die Ermächtigung ertheilt worden, Mineralöle von weniger als 790 oder von mehr als 830
Dichtigkeitsgraden, unter Kontrole der Verwendung zollfrei abzulassen.
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